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RS OGH 1948/12/22 1Ob332/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1948

Norm

ABGB §859

Rechtssatz

Bewirtschaftete Waren werden, wenn die Bewirtschaftungsvorschriften nicht ausdrücklich etwas anderes anordnen,

im Wege von privatrechtlichen Rechtsgeschäften umgesetzt, deren Abschluß und Wirkungen nach den Vorschriften des

Privatrechtes zu beurteilen sind.
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